
 
 

 

 

 

 



 
 

  



Der Streit drehte sich um das Verständnis des § 18 des Asylgesetzes (AsylG) und da im speziellen um 
den Absatz 4. 
 

 
 

 

(4) Von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einreise aus einem sicheren 
Drittstaat (§ 26a) abzusehen, soweit 
1. die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen 
 Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die 
 Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder 
2. das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder 
 zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat. 
 
 
  



In logischer Form lautet der fragliche Gesetzestext § 18 AsylG Absatz 4: 
 
 
WENN                                                                                                                     WENN             WENN 
 
(    1. die Bundesrepublik Deutschland       (                       ( 

auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft           WAHR 
ODER        ODER              WAHR 
eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem sicheren Drittstaat      FALSCH 

für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist  
)          )                       ) 
 
ODER                                                                                                                     ODER              ODER 
 
(    2. das Bundesministerium des Innern es                                                          (                       ( 

aus völkerrechtlichen  
ODER  
humanitären Gründen  
ODER                                                                                                                              egal 
zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland  
angeordnet hat. 

)                                                                                                                               )                       ) 
DANN                       DANN              DANN 

Ist im Falle der Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) abzusehen 
  von der Einreiseverweigerung 
  ODER 
  der Zurückschiebung 
 
 
 
Das heißt in anderen Worten:  
 
 WENN die Bundesrepublik Deutschland  
  Auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft 
 für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist 
 
             DANN 
  Ist es völlig unerheblich was das Bundesministerium des Innern angeordnet hat  
  oder nicht angeordnet hat (UND vor allem ist es auch egal was die CSU dazu meint) 
            [ist] von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung […] im Falle der Einreise aus einem    
 sicheren Drittstaat (§ 26a) abzusehen. 
 
 
 

Und das wiederum heißt: 
 

Polizeipräsident Romann und die Polizeiabteilung des Innenministeriums 
haben offensichtlich niemanden, der ein Gesetz lesen kann 

und 
In der CSU gibt es scheinbar niemanden, der ein Gesetz lesen kann. 

und 
Die Vertreter der Abteilungen Migration und Europa können zwar Gesetze lesen; sie können es 

aber den anderen nicht recht erklären 
und 

In der Süddeutschen Zeitung gibt es offensichtlich auch niemanden, der ein Gesetz lesen kann. 
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Vielleicht sollte der Herr Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung sich mehr mit der Lebenswirk- 
lichkeit beschäftigen anstatt so raumgreifend über eine klare Gesetzeslage zu spekulieren und anstatt 
dem Herrn Thomas de Maizière den Eckermann zu spielen, frei nach dem Motto 

  Damit die Süddeutsche Zeitung den Lesern dient 

  Über Kontrolle der Macht und der Regierenden 
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